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Der Gemeinderat, gestützt auf § 84 Abs. 4 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung 

der Gemeinden vom 4. September 1980, beschliesst: 

Art. 1 Stunden-/Tagestarife 
1 Für das Parkieren auf den öffentlichen Parkplätzen mit Taxometern gelten für die kostenpflichtigen 

Zeiten folgende Tarife:  

Bis 2 Stunden        gratis 

Bis 3 Stunden  CHF 2.— 

Jede weitere ganze Stunde (in 10 Rp-Schritten) CHF 1.— 

Ab 6 Std. / 24-Std.-Tagestarif CHF  5.— 

Art. 2 Dauerparkieren 
1 Für das Dauerparkieren auf den dafür freigegebenen Parkplätzen werden Parkkarten mit den nach-

folgenden Tarifen abgegeben: 

a) Pro Jahr CHF 480.— 

b) Pro Monat CHF 48.— 

c) Mehrtageskarte für zehn frei wählbare Tage (max. Gültigkeit sechs Monate) CHF 36.— 
2 Für Gewerbetreibende mit beschrifteten Fahrzeugen werden besondere Parkkarten abgegeben: 

a) Handwerkerkarte für 25 frei wählbare Tage (unbeschränkt gültig) CHF 30.— 

b) Handwerker-Einzeltageskarte CHF 3.— 
3 Es besteht kein Anspruch auf einen freien oder einen bestimmten Parkplatz. 

Art. 3 Inkrafttreten 

Dieser Gebührentarif tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und ersetzt alle bisherigen damit in Widerspruch 

stehenden Bestimmungen. 
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